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146 EINLADUNG ZUR NÄCHSTEN SITZUNG DES KREISTAGES DES HOCHSAUERLANDKREISES 
AM 02.06.2025 

 
Gem. § 33 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der zur Zeit geltenden Fassung gebe ich 
hiermit bekannt, dass die nächste Sitzung des Kreistages des Hochsauerlandkreises am Montag, dem 
02.06.2025, Beginn: 17:30 Uhr, im Sitzungssaal „Sauerland“ (Raum Nr. F1) des Kreishauses, Steinstraße 27, 
59872 Meschede, stattfindet. 
 
Tagesordnung 
 
I  Öffentlicher Teil 
 
1. Einwohnerfragestunde gem. § 12 der Geschäftsordnung für den Kreistag 
 
2. Annahme der Niederschrift über die Sitzung des Kreistages am 21.03.2025 
 
3. Fortführung einer bestehenden Bürgschaftsübernahme für die Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH 

(RLG) durch den Hochsauerlandkreis 
 
4. Durchführung der mobilen Geschwindigkeitsüberwachung im Gebiet der Stadt Arnsberg 

hier:  Kündigung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Stadt Arnsberg vom 10.02.2015 
 
II  Nichtöffentlicher Teil 
 
5. Vergabeangelegenheit; 

Vergabe des Auftrags über die Rohbauarbeiten für den Neubau der Rettungswache Winterberg 
 
6. Vergabeangelegenheit; 

Vergabe des Auftrags über die Rohbauarbeiten für den Neubau der Rettungswache Meschede 
 
Meschede, 23.05.2025 
 
gez. 
Dr. Schneider 
Landrat 
 
 
147 KOMMUNALWAHLEN AM 14. SEPTEMBER 2025;  
 KLARSTELLUNG ZUR BEKANNTMA-CHUNG ÜBER DIE AUFFORDERUNG ZUR EINREICHUNG 

VON WAHLVORSCHLÄGEN FÜR DIE WAHL DER VERTRETUNG DES HOCHSAUERLANDKREI-
SES UND DIE WAHL DES LANDRATS VOM 24.03.2025 – BERÜCKSICHTIGUNG DES BE-
SCHLUSSES DES VERFASSUNGSGERICHTSHOFES VOM 06.05.2025 

 
Mit Beschluss des Verfassungsgerichtshofes NRW vom 06.05.2025 (VerfGH 30/23.VB-2) hat dieser entschie-
den, dass § 15a Absatz 1 des Gesetzes über die Kommunalwahlen im Lande Nordrhein-Westfalen (Kommu-
nalwahlgesetz - KWahlG) in der Fassung des Gesetzes zur Änderung des Kommunalwahlgesetzes und wei-
terer wahlbezogener Vorschriften vom 5. Juli 2024 (GV. NRW. S.444) gegen Artikel 4 Absatz 1 der Landes-
verfassung in Verbindung mit Artikel 9 Absatz 1 des Grundgesetzes verstößt. Der VerfGH NRW hat die Vor-
schrift gemäß § 61 Absatz 3 des Gesetzes über den Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfa-
len (Verfassungsgerichtshofgesetz - VerfGHG NRW) für nichtig erklärt. 
 
Die auf § 15a Absatz 1 KWahlG beruhende Passage in der Bekanntmachung vom 24.03.2025 (lfd. Nr. 97 im 
Amtsblatt für den Hochsauerlandkreis Nr. 8 vom 24.03.2025) wird deshalb ersatzlos gestrichen; die ersten 
beiden Absätze der Ziffer 4.5 der vorgenannten Bekanntmachung entfallen daher. Ziffer 4.5 lautet nunmehr 
(nur noch) wie folgt: 
 
„Wählergruppen, die nicht zur Rechenschaftslegung nach § 2 Absatz 1 des Wählergruppentransparenzgeset-
zes verpflichtet sind, haben dem Wahlvorschlag eine Erklärung nach § 15a Absatz 2 KWahlG beizufügen, aus 
der sich ergibt, ob und in welcher Gesamthöhe sie in den vorangegangenen zwölf Monaten Zuwendungen 
erhalten haben; Zuwendungen eines einzelnen Zuwenders gemäß § 2 Absatz 2 Satz 4 des Wählergruppen-
transparenzgesetzes sind hierbei anzugeben. Die Erklärung nach § 15a Absatz 2 KWahlG ist von der im 
Wahlgebiet zum Zeitpunkt der Abgabe der Erklärung zuständigen Leitung der Wählergruppe zu unterzeichnen 



 

220 
 

und soll nach dem Formblatt Anlage 27 KWahlO eingereicht werden. Reicht die Wählergruppe mehrere Wahl-
vorschläge im Wahlgebiet ein, so braucht die Erklärung nur einmal eingebracht zu werden. 
 
Für Einzelbewerber gilt das vorgenannte mit der Maßgabe, dass sich die Mitteilungspflicht auf Angaben über 
Zuwendungen beschränkt, die der Einzelbewerber zum Zwecke seiner Bewerbung und Wahlkampfführung 
von Dritten erhalten hat.“ 
 
Somit entfallen die mit der Einreichung von Wahlvorschlägen verbundenen Beifügungs- und Erklärungspflich-
ten aus § 15a KWahlG für Wählergruppen, deren gewählte Vertreter aufgrund des bei der Kreistagswahl am 
13.09.2020 erzielten Ergebnisses aus eigener Kraft eine Fraktion stellen können. Keine Änderung ergibt sich 
für andere Wählergruppen bzw. Einzelbewerber. 
 
Meschede, 19.05.2025 
 
Hochsauerlandkreis 
Der Wahlleiter  
für die Kreistags- und Landratswahl 2025 
 
gez. 
Dr. Schneider 
 
 
148 ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG GEMÄß § 10 DES BUNDES-IMMISSIONSSCHUTZGESET-

ZES (BIMSCHG) I. V. M. § 21 A DER 9. VERORDNUNG ZUR DURCHFÜHRUNG DES BUNDES-
IMMISSIONSSCHUTZGESETZES (9. BIMSCHV) 

 
Antrag der ABO Energy GmbH & Co. KGaA, v. d. Ahn & Bockholt Management GmbH, v. d. GF Dr. 

Jochen Ahn  
auf Erteilung einer Genehmigung gem. § 16b Abs. 7 und 8 BImSchG für die Änderung des Anlagen-

typs von Nordex N133 auf Nordex N149 bei vier Windenergieanlagen 
 

im Stadtgebiet Meschede 
 

-Erteilung der Genehmigung- 
 
Der Hochsauerlandkreis hat, als zuständige Genehmigungsbehörde, der ABO Energy GmbH & Co. KGaA, v. 
d. Ahn & Bockholt Management GmbH, v. d. GF Dr. Jochen Ahn, Unter den Eichen 7, 65195 Wiesbaden auf 
ihren Antrag vom 21.01.2025 die Änderungsgenehmigung gem. § 16b Abs. 7 und 8 BImSchG für die Änderung 
des Anlagentyps von Nordex N133 auf Nordex N149 bei vier Windenergieanlagen in der Gemarkung Enkhau-
sen (Meschede), Flur 4, Flurstücke 116, 123, 122, Gemarkung Remblinghausen, Flur 6, Flurstücke 57, 58, 64, 
62 am 29.04.2025 erteilt. 
 
Gemäß § 1 Abs. 1 in Verbindung mit Ziffer 1.6.2 des Anhanges 1 der Verordnung über genehmigungsbedürf-
tige Anlagen (4. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes) und den Bestimmun-
gen des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) bedarf das beantragte Vorhaben einer Genehmigung 
nach diesen Vorschriften. 
 
Die Genehmigung wird im nachstehend aufgeführten Umfang entsprechend den Antragsunterlagen, die ver-
bindlicher Bestandteil der Genehmigung sind, wie folgt erteilt:  
 
Errichtung und Betrieb von vier Windenergieanlagen einschließlich der zugehörigen Anlagenteile und 
Nebeneinrichtungen im Sinne des § 1 Abs. 2 der 4. BImSchG mit folgenden Kenndaten: 
 
Bezeichnung: WEA 1 
Typ: Nordex N 149/5.7 
Anlagen-Nr.: 8194016.1 
Nennleistung [kW]: 5.700 
Nabenhöhe [m]: 125,40 
Rotordurchmesser [m]: 149,1 
Gesamthöhe [m]: 199,95 
Gemarkung: Enkhausen 
Flur: 4 
Flurstück: 116 
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Bezeichnung: WEA 2 
Typ: Nordex N 149/5.7 
Anlagen-Nr.: 8194016.2 
Nennleistung [kW]: 5.700 
Nabenhöhe [m]: 125,40 
Rotordurchmesser [m]: 149,1 
Gesamthöhe [m]: 199,95 
Gemarkung: Enkhausen 
Flur: 4 
Flurstücke: 116, 123, 122 
 
Bezeichnung: WEA 3 
Typ: Nordex N 149/5.7 
Anlagen-Nr.: 8194016.3 
Nennleistung [kW]: 5.700 
Nabenhöhe [m]: 125,40 
Rotordurchmesser [m]: 149,1 
Gesamthöhe [m]: 199,95 
Gemarkung: Remblinghausen 
Flur: 6 
Flurstücke: 64, 57, 58 
 
 
Bezeichnung: WEA 4 
Typ: Nordex N 149/5.7 
Anlagen-Nr.: 8194016.4 
Nennleistung [kW]: 5.700 
Nabenhöhe [m]: 125,40 
Rotordurchmesser [m]: 149,1 
Gesamthöhe [m]: 199,95 
Gemarkung: Remblinghausen 
Flur: 6 
Flurstück: 62 
 
Eingeschlossene Genehmigungen 
Die Genehmigung schließt gemäß § 13 BImSchG folgende Entscheidungen ein: 
• die Baugenehmigung und  
• Zustimmung § 14 Abs. 1 LuftVG 
 
Nebenbestimmungen 
Der Genehmigungsbescheid enthält Nebenbestimmungen zur Sicherstellung des Immissionsschutzes und zur 
Luftfahrt.  
 
Die Entscheidung über den Antrag wird hiermit auf Antrag gem. § 10 Abs. 8 BImSchG i.V.m. § 21a der 9. 
BImSchV öffentlich bekannt gemacht. 
 
Der Genehmigungsbescheid kann auf der Internetseite des Hochsauerlandkreises 
(https://www.hochsauerlandkreis.de/hochsauerlandkreis/buergerservice/bauen/wohnen/kataster/bekanntma-
chung-oeff) in der Zeit vom 24.05.2025 bis zum 06.06.2025 eingesehen werden.  
 
Auf Verlangen wird Ihnen eine leicht zu erreichende Zugangsmöglichkeit zur Verfügung gestellt um auch den 
Belangen von Personen Rechnung zu tragen, die keinen oder keinen ausreichenden Zugang zum Internet 
haben. Die Auslegungsfrist verlängert sich hierdurch nicht. Wenden Sie sich hierzu bitte an die Genehmi-
gungsbehörde per E-Mail an immissionsschutz@hochsauerlandkreis.de, telefonisch unter 02961/943306 oder 
schriftlich an folgende Adresse: Hochsauerlandkreis, FD 42, Am Rothaarsteig 1, 59929 Brilon. 
 
Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid Dritten gegenüber, die keine Einwendungen erhoben ha-
ben, als zugestellt. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Sie können gegen den Bescheid Klage erheben. Dabei müssen Sie Folgendes beachten: 
 
  

https://www.hochsauerlandkreis.de/hochsauerlandkreis/buergerservice/bauen/wohnen/kataster/bekanntmachung-oeff
https://www.hochsauerlandkreis.de/hochsauerlandkreis/buergerservice/bauen/wohnen/kataster/bekanntmachung-oeff
mailto:immissionsschutz@hochsauerlandkreis.de
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Sie müssen Ihre Klage 
•  innerhalb eines Monats, nachdem Ihnen der Bescheid zugestellt wurde 
•  beim Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, Aegidiikirchplatz 5, 48143 Münster 
erheben. 
 
Der Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung der Anfechtungsklage gegen eine Zulassung einer 
Windenergieanlage an Land mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern nach § 80 Absatz 5 Satz 1 der 
Verwaltungsgerichtsordnung kann nur innerhalb eines Monats nach der Zustellung der Zulassung gestellt und 
begründet werden (§ 63 Abs. 2 S. 1 BImSchG). 
 
Brilon, 23.05.2025 
 
Hochsauerlandkreis 
Der Landrat 
Untere Umweltschutzbehörde/Immissionsschutz 
Az: 42.40050-2025-04 
 
Im Auftrag 
gez.  
Kraft 
 
 
149 ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG GEMÄß § 5 ABS. 2 DES GESETZES ÜBER DIE UMWELT-

VERTRÄGLICHKEITSPRÜFUNG (UVPG) 
 

Antrag des Herrn Wilhelm Seemer  
auf Erteilung einer Genehmigung gem. § 16 BImSchG 

 
im Stadtgebiet Meschede 

 
Herr Wilhelm Seemer, wohnhaft in 59872 Meschede-Wallen hat beim Hochsauerlandkreis, als zuständiger 
Genehmigungsbehörde, am 23.04.2025 die Erteilung einer Genehmigung zur Änderung eines BHKW und 
eines Pufferspeichers in Meschede-Wallen, Zum Wallenstein 2, Gemarkung Calle, Flur 24, Flurstücke 50 und 
51 beantragt. 
 
Gegenstand des Antrags ist die Erneuerung sowie Verlagerung des BHKWs, die Errichtung des Pufferspei-
chers sowie die Vergrößerung des Foliendachs von Lagerbehälter 1. 
 
Das Vorhaben gehört zu den unter Ziffer 8.6.3.2 und 1.2.2.2 des Anhangs 1 der 4. Verordnung zur Durchfüh-
rung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen - 4. BIm-
SchV) genannten Anlagen.  
 
Das Vorhaben fällt unter Nr. 8.4.2.2un d1.2.2.2 der Anlage 1 UVPG. Gem. § 9 Abs. 2 i. V. m. § 7 Abs. 2 1 
UVPG ist für das Änderungsvorhaben eine standortbezogene Vorprüfung zur Feststellung der Pflicht zur 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen. Die standortbezogene Vorprüfung wird als 
überschlägige Prüfung in zwei Stufen durchgeführt. In der ersten Stufe prüft die zuständige Behörde, ob bei 
dem Vorhaben besondere örtliche Gegebenheiten gemäß den in Anlage 3 Nummer 2.3 aufgeführten Schutz-
kriterien vorliegen. Ergibt die Prüfung in der ersten Stufe, dass keine besonderen örtlichen Gegebenheiten 
vorliegen, so besteht keine UVP-Pflicht. Ergibt die Prüfung in der ersten Stufe, dass besondere örtliche Gege-
benheiten vorliegen, so prüft die Behörde auf der zweiten Stufe unter Berücksichtigung der in Anlage 3 aufge-
führten Kriterien, ob das Neuvorhaben erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen haben kann. 
 
Die Bewertung im Rahmen einer vorgeschriebenen überschlägigen Prüfung anhand der vorgelegten Unterla-
gen sowie eigener Recherchen und der für die Entscheidung maßgeblichen Rechts- und Verwaltungsvorschrif-
ten ergab, dass keine durch das Vorhaben keine nachteiligen Umweltauswirkungen entstehen können. Diese 
Bewertung stütz sich auf die vorgelegten Antragsunterlagen. Eine Beeinträchtigung der Nutzungs- und Schutz-
kriterien ist nicht zu erwarten. Das beantragte Vorhaben bedarf daher keiner Umweltverträglichkeitsprüfung.  
 
Diese Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar (§ 5 Abs. 3 UVPG).  
 
Die Bekanntmachung der Feststellung erfolgt nach § 5 Abs. 2 UVPG. 
 
Brilon, 23.05.2025 
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Hochsauerlandkreis 
Der Landrat 
Untere Umweltschutzbehörde/Immissionsschutz 
42.40241-2025-04 
 
Im Auftrag 
gez.  
Kraft 
 
 
150 ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG GEMÄß § 10 DES BUNDES-IMMISSIONSSCHUTZGESET-

ZES (BIMSCHG) I. V. M. § 21 A DER 9. VERORDNUNG ZUR DURCHFÜHRUNG DES BUNDES-
IMMISSIONSSCHUTZGESETZES (9. BIMSCHV) 

 
Antrag der Anröchter Windkraft GmbH & Co. WP Lichtenhagen KG, v. d. Anröchter Windkraft GmbH, 

v. d. GF Herrn Günter Schmidt  
auf Erteilung einer Genehmigung nach § 16b Abs. 2 BImSchG für die Errichtung und den Betrieb ei-
ner Windenergieanlage vom Typ Enercon E-138 EP3 mit einer Nabenhöhe von 130,64 m, einem Ro-

tordurchmesser von 138,25 m, einer Gesamthöhe von 199,76 m und einer Nennleistung von 4.260 kW 
 

im Gemeindegebiet Bestwig 
 

-Erteilung der Genehmigung- 
 
Der Hochsauerlandkreis hat, als zuständige Genehmigungsbehörde, der Anröchter Windkraft GmbH & Co. 
WP Lichtenhagen KG, v. d. Anröchter Windkraft GmbH, v. d. GF Herrn Günter Schmidt, Uhlandstraße 59, 
59609 Anröchte auf ihren Antrag vom 08.11.2023 die Genehmigung gem. § 16b Abs. 2 BImSchG für die 
Errichtung und den Betrieb einer Windenergieanlage vom Typ Enercon E-138 EP3 mit einer Nabenhöhe von 
130,64 m, einem Rotordurchmesser von 138,25 m, einer Gesamthöhe von 199,76 m und einer Nennleistung 
von 4.260 kW in der Gemarkung Ramsbeck, Flur 13, Flurstück 3 am 15.05.2025 erteilt. 
 
Gemäß § 1 Abs. 1 in Verbindung mit Ziffer 1.6.2 des Anhanges 1 der Verordnung über genehmigungsbedürf-
tige Anlagen (4. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes) und den Bestimmun-
gen des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) bedarf das beantragte Vorhaben einer Genehmigung 
nach diesen Vorschriften. 
 
Die Genehmigung wird im nachstehend aufgeführten Umfang entsprechend den Antragsunterlagen, die ver-
bindlicher Bestandteil der Genehmigung sind, wie folgt erteilt:  
 
Errichtung und Betrieb von einer Windenergieanlage einschließlich der zugehörigen Anlagenteile und 
Nebeneinrichtungen im Sinne des § 1 Abs. 2 der 4. BImSchG mit folgenden Kenndaten: 
 
Bezeichnung: WEA 01 
Typ: Enercon E-138 EP3 E3  
Anlagen-Nr.: 8194839.1 
Nennleistung [kW]: 4.260 
Nabenhöhe [m]: 130,64 
Rotordurchmesser [m]: 138,25 
Gesamthöhe [m]: 199,76 
Gemarkung: Ramsbeck 
Flur: 13 
Flurstück: 3 
 
Eingeschlossene Genehmigungen 
Die Genehmigung schließt gemäß § 13 BImSchG folgende Entscheidungen ein: 
• Baugenehmigung gemäß § 64 und § 74 BauO NRW 2018 
• Abweichung gem. § 69 und § 6 Abs. 2 BauO NRW 2018  
• Zustimmung gemäß § 14 Abs. 1 LuftVG 
• Genehmigung nach § 9 Abs. 1 BWaldG und § 39 LFoG 
• Zustimmung gemäß § 25 Abs. 1 StrWG NW 
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Nebenbestimmungen 
Der Genehmigungsbescheid enthält Nebenbestimmungen zur Sicherstellung des Immissionsschutzes, zum 
Baurecht und zum Brandschutz, zum Natur- und Artenschutz, zu Belangen des Arbeitsschutzes, zum Gewäs-
serschutz, zur Flugsicherung, zum Straßenrecht und zur Abfallwirtschaft.  
 
Die Entscheidung über den Antrag wird hiermit auf Antrag gem. § 10 Abs. 8 BImSchG i.V.m. § 21a der 9. 
BImSchV öffentlich bekannt gemacht. 
 
Der Genehmigungsbescheid kann auf der Internetseite des Hochsauerlandkreises 
(https://www.hochsauerlandkreis.de/hochsauerlandkreis/buergerservice/bauen/wohnen/kataster/bekanntma-
chung-oeff) in der Zeit vom 24.05.2025 bis zum 06.06.2025 eingesehen werden.  
 
Auf Verlangen wird Ihnen eine leicht zu erreichende Zugangsmöglichkeit zur Verfügung gestellt um auch den 
Belangen von Personen Rechnung zu tragen, die keinen oder keinen ausreichenden Zugang zum Internet 
haben. Die Auslegungsfrist verlängert sich hierdurch nicht. Wenden Sie sich hierzu bitte an die Genehmi-
gungsbehörde per E-Mail an immissionsschutz@hochsauerlandkreis.de, telefonisch unter 02961/943306 oder 
schriftlich an folgende Adresse: Hochsauerlandkreis, FD 42, Am Rothaarsteig 1, 59929 Brilon. 
 
Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid Dritten gegenüber, die keine Einwendungen erhoben ha-
ben, als zugestellt. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Sie können gegen den Bescheid Klage erheben. Dabei müssen Sie Folgendes beachten: 
 
Sie müssen Ihre Klage 
•  innerhalb eines Monats, nachdem Ihnen der Bescheid zugestellt wurde 
•  beim Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, Aegidiikirchplatz 5, 48143 Münster 
erheben. 
 
Der Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung der Anfechtungsklage gegen eine Zulassung einer 
Windenergieanlage an Land mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern nach § 80 Absatz 5 Satz 1 der 
Verwaltungsgerichtsordnung kann nur innerhalb eines Monats nach der Zustellung der Zulassung gestellt und 
begründet werden (§ 63 Abs. 2 S. 1 BImSchG). 
 
Brilon, 23.05.2025 
 
Hochsauerlandkreis 
Der Landrat 
Untere Umweltschutzbehörde/Immissionsschutz 
Az: 42.40526-2023-04 
 
Im Auftrag 
gez.  
Kraft 
 
 
151 ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG GEMÄß § 10 DES BUNDES-IMMISSIONSSCHUTZGESET-

ZES (BIMSCHG) I. V. M. § 21 A DER 9. VERORDNUNG ZUR DURCHFÜHRUNG DES BUNDES-
IMMISSIONSSCHUTZGESETZES (9. BIMSCHV) 

 
Antrag der Waldgenossenschaft-Forstinteressenten Antfeld, v. d. GF Franz-Josef Rehrmann  

auf Erteilung einer Genehmigung nach § 4 BImSchG für die Errichtung und den Betrieb von 4 Wind-
energieanlagen vom Typ Enercon E 160 EP5 E3 mit einer Nabenhöhe von 166,60 m und einer Nenn-

leistung von 5.560 kW 
 

im Stadtgebiet Olsberg 
 

-Erteilung der Genehmigung- 
 
Der Hochsauerlandkreis hat, als zuständige Genehmigungsbehörde, der Waldgenossenschaft-Forstinteres-
senten Antfeld, v. d. GF Franz-Josef Rehrmann, Langenbergstraße 10, 59939 Olsberg auf ihren Antrag vom 
09.12.2023 die Genehmigung für die Errichtung und den Betrieb von 4 Windenergieanlagen vom Typ Enercon 

https://www.hochsauerlandkreis.de/hochsauerlandkreis/buergerservice/bauen/wohnen/kataster/bekanntmachung-oeff
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E 160 EP5 E3 mit einer Nabenhöhe von 166,60 m und einer Nennleistung von 5.560 kW in der Gemarkung 
Antfeld, Flur 5, Flurstücke 3, 62, Flur 6, Flurstücke 14, 19, 18, 15, Flur 7, Flurstück 13 am 22.05.2025 erteilt. 
 
Gemäß § 1 Abs. 1 in Verbindung mit Ziffer 1.6.2 des Anhanges 1 der Verordnung über genehmigungsbedürf-
tige Anlagen (4. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes) und den Bestimmun-
gen des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) bedarf das beantragte Vorhaben einer Genehmigung 
nach diesen Vorschriften. 
 
Die Genehmigung wird im nachstehend aufgeführten Umfang entsprechend den Antragsunterlagen, die ver-
bindlicher Bestandteil der Genehmigung sind, wie folgt erteilt:  
 
Errichtung und Betrieb von vier Windenergieanlagen einschließlich der zugehörigen Anlagenteile und 
Nebeneinrichtungen im Sinne des § 1 Abs. 2 der 4. BImSchG mit folgenden Kenndaten: 
 
Bezeichnung: WEA 01 
Typ: Enercon E-160 EP5 E3  
Anlagen-Nr.: 8194852.1 
Nennleistung [kW]: 5.560 
Nabenhöhe [m]: 166,6 
Rotordurchmesser [m]: 160 
Gesamthöhe [m]: 246,6 
Gemarkung: Antfeld 
Flur: 5 
Flurstücke: 3, 62 
 
Bezeichnung: WEA 02 
Typ: Enercon E-160 EP5 E3  
Anlagen-Nr.: 8194852.2 
Nennleistung [kW]: 5.560 
Nabenhöhe [m]: 166,6 
Rotordurchmesser [m]: 160 
Gesamthöhe [m]: 246,6 
Gemarkung: Antfeld 
Flur: 6 
Flurstück: 14 
 
Bezeichnung: WEA 03 
Typ: Enercon E-160 EP5 E3  
Anlagen-Nr.: 8194852.3 
Nennleistung [kW]: 5.560 
Nabenhöhe [m]: 166,6 
Rotordurchmesser [m]: 160 
Gesamthöhe [m]: 246,6 
Gemarkung: Antfeld 
Flur: 6 / 7 
Flurstücke: 14 / 13 
 
Bezeichnung: WEA 04 
Typ: Enercon E-160 EP5 E3  
Anlagen-Nr.: 8194852.4 
Nennleistung [kW]: 5.560 
Nabenhöhe [m]: 166,6 
Rotordurchmesser [m]: 160 
Gesamthöhe [m]: 246,6 
Gemarkung: Antfeld 
Flur: 6 
Flurstücke: 19, 18, 15 
 
Eingeschlossene Genehmigungen 
Die Genehmigung schließt gemäß § 13 BImSchG folgende Entscheidungen ein: 
• Baugenehmigung gemäß §§ 64, 74 BauO NRW 2018 
• Zustimmung gemäß § 14 Abs. 1 LuftVG 
• Forstrechtliche Genehmigung nach § 9 Abs. 1 BWaldG und § 39 LFoG 
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Nebenbestimmungen 
Der Genehmigungsbescheid enthält Nebenbestimmungen zur Sicherstellung des Immissionsschutzes, zum 
Baurecht und zum Brandschutz, zum Natur- und Artenschutz, zu Belangen des Arbeitsschutzes, zum Gewäs-
serschutz, zum Forstrecht, zur Flursicherung und zur Geologie. 
 
Die Entscheidung über den Antrag wird hiermit gem. § 10 Abs. 8 BImSchG i.V.m. § 21a der 9. BImSchV 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Der Genehmigungsbescheid kann auf der Internetseite des Hochsauerlandkreises 
(https://www.hochsauerlandkreis.de/hochsauerlandkreis/buergerservice/bauen/wohnen/kataster/bekanntma-
chung-oeff) in der Zeit vom 24.05.2025 bis zum 06.06.2025 eingesehen werden.  
 
Daneben sind der Bekanntmachungstext, der Genehmigungsbescheid und seine Begründung während der 
genannten Auslegungszeit über das zentrale UVP-Portal des Landes Nordrhein-Westfalen unter 
https://www.uvp-verbund.de/startseite abrufbar.  
 
Auf Verlangen wird Ihnen eine leicht zu erreichende Zugangsmöglichkeit zur Verfügung gestellt um auch den 
Belangen von Personen Rechnung zu tragen, die keinen oder keinen ausreichenden Zugang zum Internet 
haben. Die Auslegungsfrist verlängert sich hierdurch nicht. Wenden Sie sich hierzu bitte an die Genehmi-
gungsbehörde per E-Mail an immissionsschutz@hochsauerlandkreis.de, telefonisch unter 02961/943306 oder 
schriftlich an folgende Adresse: Hochsauerlandkreis, FD 42, Am Rothaarsteig 1, 59929 Brilon. 
 
Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid Dritten gegenüber, die keine Einwendungen erhoben ha-
ben, als zugestellt. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Sie können gegen den Bescheid Klage erheben. Dabei müssen Sie Folgendes beachten: 
 
Sie müssen Ihre Klage 
•  innerhalb eines Monats, nachdem Ihnen der Bescheid zugestellt wurde 
•  beim Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, Aegidiikirchplatz 5, 48143 Münster 
erheben. 
 
Der Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung der Anfechtungsklage gegen eine Zulassung einer 
Windenergieanlage an Land mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern nach § 80 Absatz 5 Satz 1 der 
Verwaltungsgerichtsordnung kann nur innerhalb eines Monats nach der Zustellung der Zulassung gestellt und 
begründet werden (§ 63 Abs. 2 S. 1 BImSchG). 
 
Brilon, 23.05.2025 
 
Hochsauerlandkreis 
Der Landrat 
Untere Umweltschutzbehörde/Immissionsschutz 
Az: 42.40604-2023-04 
 
Im Auftrag 
gez.  
Kraft 
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152 ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG GEMÄß § 10 DES BUNDES-IMMISSIONSSCHUTZGESET-
ZES (BIMSCHG) I. V. M. § 21 A DER 9. VERORDNUNG ZUR DURCHFÜHRUNG DES BUNDES-
IMMISSIONSSCHUTZGESETZES (9. BIMSCHV) 

 
Antrag der Eurowind Energy GmbH, v. d. GF Jens Rasmussen  

auf Erteilung eines Vorbescheides nach § 9 Abs. 1 a BImSchG für die Errichtung und den Betrieb von 
3 Windenergieanlagen (WEA 01, 02 und 04) des Typs Vestas V162; Antragsgegenstand: Privilegie-
rung nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB i. V. m. § 249 Abs. 2 BauGB, Einhaltung der Betreiberpflichten 

nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG bzgl. Schallimmissionen und periodischen Schattenwurf und öffentli-
che Belange nach § 35 Abs. 3 S. 1 Nr. 3 BauGB 

 
im Stadtgebiet Olsberg 

 
-Erteilung des Vorbescheides- 

 
Der Hochsauerlandkreis hat, als zuständige Genehmigungsbehörde, der Eurowind Energy GmbH, v. d. GF 
Jens Rasmussen, Unterm Bornrain 2, 35091 Cölbe auf ihren Antrag vom 25.11.2024 einen Vorbescheid gem. 
§ 9 Abs. 1 a BImSchG für die Errichtung und den Betrieb von 3 Windenergieanlagen  (WEA 01, 02 und 04) 
des Typs Vestas V162; Antragsgegenstand: Privilegierung nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB i. V. m. § 249 Abs. 
2 BauGB, Einhaltung der Betreiberpflichten nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG bzgl. Schallimmissionen und 
periodischen Schattenwurf und öffentliche Belange nach § 35 Abs. 3 S. 1 Nr. 3 BauGB in der Gemarkung 
Bruchhausen (OL), Flur 18, Flurstücke 16, 1, 2, 5, 19, 21, Flur 9, Flurstücke 78, 31, 36, 50, 42, 48, 81, Gemar-
kung Wiemeringhausen, Flur 4, Flurstücke 45, 26, 29, 30, 31, 38 am 13.05.2025 erteilt. 
 
Gemäß § 1 Abs. 1 in Verbindung mit Ziffer 1.6.2 des Anhanges 1 der Verordnung über genehmigungsbedürf-
tige Anlagen (4. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes) und den Bestimmun-
gen des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) bedarf das beantragte Vorhaben einer Genehmigung 
nach diesen Vorschriften. 
 
Der Vorbescheid wird im nachstehend aufgeführten Umfang entsprechend den Antragsunterlagen, die ver-
bindlicher Bestandteil der Genehmigung sind, wie folgt erteilt:  
 
Bezeichnung: WEA 01 
Typ: Vestas V162 
Anlagen-Nr. 8195033.1 
Nennleistung [kW]: 6.200 
Nabenhöhe [m]: 169 
Rotordurchmesser [m]: 162 
Gesamthöhe [m]: 250 
Gemarkung: Bruchhausen 
Flur: 9 
Flurstücke: 78, 31, 36, 50 
 
Bezeichnung: WEA 02 
Typ: Vestas V162 
Anlagen-Nr. 8195033.2 
Nennleistung [kW]: 6.200 
Nabenhöhe [m]: 169 
Rotordurchmesser [m]: 162 
Gesamthöhe [m]: 250 
Gemarkung: Bruchhausen 
Flur: 18 / 9 
Flurstücke: 16, 1, 2, 5, 19, 21 / 42, 48, 81  
 
Bezeichnung: WEA 04 
Typ: Vestas V162 
Anlagen-Nr. 8195033.4 
Nennleistung [kW]: 6.200 
Nabenhöhe [m]: 169 
Rotordurchmesser [m]: 162 
Gesamthöhe [m]: 250 
Gemarkung: Wiemeringhausen 
Flur: 4 
Flurstücke: 45, 26, 29, 30, 31, 38 
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